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KindesentführerwollteGeld fürUnterhalt
Urteil Zuerst verschleppte er seine beiden Söhne nach Tunesien. Dann verlangte der Entführer von seiner Schweizer

Frau auch nochAlimente. Das Bundesgericht schmetterte diese Forderung ab. Für dieMutter ist dasUrteil ein bitterer Sieg.

Kari Kälin

Der tunesische Ehemann ver-
schleppte im August 2010 seine
beiden damals 4- und6-jährigen
Söhne in seine Heimat. Die
Schweizer Mutter blieb verzwei-
felt zurück.Nochheute lebendie
Kinder bei den Grosseltern in
einer Kleinstadt – ohne leibliche
Eltern. Der Vater sitzt in der
Schweiz eine mehrjährige Haft-
strafewegenEntführung ab.

Das Drama, das in den Me-
dien hohe Wellen warf, ist nun
umeinKapitel reicher. Vorweni-
gen Tagen publizierte das Bun-
desgericht ein Urteil, in dem der
Vater auf der ganzen Linie ab-
blitzt. Der Tunesier rekurrierte
gegen ein Scheidungsurteil, das
derMutterdie alleinigeSorge zu-
sprach. Der Tunesier verlangte
auchnoch, dieMuttermüsse an-
gemessene Unterhaltsbeiträge
entrichten – für ihn selberunddie
mittlerweile 11- und fast 13-jähri-
genKinder.NachVerbüssungsei-
ner Strafe wolle er sich in Tune-
sienumdieKinderkümmern.Als
alleinerziehenderVaterwerdeer
dort aber kaumarbeitenkönnen.

DerMutterdroht in
TunesienVerhaftung

Wereine schwereStraftat begeht,
hat jedoch keinen Anspruch auf
Unterhaltszahlungen. Deshalb
wies jetzt das Bundesgericht in
letzter Instanz die Beschwerden
ab.DerTunesierhabederMutter
durch den dauerhaften Verlust
ihrer Kinder schwerstes Leid zu-
gefügt. Es sei rechtsmissbräuch-
lich, danach von ihr Geld zu ver-
langen. Den Vorwurf des Vaters,
die Mutter habe den Kontakt zu
denKindernabgebrochen,finden
dieRichter inLausannezynisch –
schliesslich war es der Tunesier,
der seine Söhne illegal zu seinen
ElternbrachteunddamitdieKin-
der derMutter wegnahm.

SorglosnachTunesien reisen
und ihre Kinder besuchen kann
die Mutter nicht. Dort droht ihr
die Verhaftung wegen einer an-
geblichen Tätlichkeit gegen die
FamiliedesVaters. Letztmals sah
die 36-jährige im Kanton Zürich
wohnhafte Frau ihre Buben vor
rund vier Jahren. Für sie ist das

Verdikt des Bundesgerichts ein
bitterer Sieg. Die Chancen, dass
sie ihre Kinder, die mittlerweile
arabisch sprechen,baldwieder in
der Schweiz in die Arme schlies-
sen kann, stehen schlecht. Zum
einen kooperiert die Familie des
Entführers nicht. Zum anderen
hat die Mutter kaum rechtliche
Möglichkeiten, die Kinder von
Tunesien zurückzuholen. Der
Grund: Das nordafrikanische
Land hat das Haager Kindesent-
führungsabkommennicht unter-
zeichnet. Dieser Vertrag ver-
pflichtet die unterzeichnenden
Staaten, das verletzte Sorgerecht
wiederherzustellen.

Die Mutter steht mit ihrem
Schicksal nicht allein da. In den
letztenJahrenhabenimmermehr
MütteroderVäter ihreKindervon
der Schweiz in die Heimat ent-
führt (siehe Kasten unten). Doch
weshalb eskalierte die Situation
im Fall der Schweizerin und des
Tunesiers? Mit den Medien mag
die Mutter zurzeit nicht mehr
sprechen. Früher schilderte sie
ihre Situation ausführlich in der
Öffentlichkeit. Auch dank Ge-
richtsurteilen lässtsichderFallgut
rekonstruieren. Das Paar lernte

sich 2002 in der Türkei kennen
und lieben. Er als Animator und
sie als Kinderbetreuerin arbeite-
ten im gleichenHotel. Nach zwei
Jahren heirateten sie undwurden
Eltern. IhrMannhabe anfänglich
ähnlicheEinstellungengehabtwie

sie, sagtdieMutter.Dochineinem
schleichenden Prozess habe er
ihren evangelischen Glauben
nicht mehr akzeptiert. Der einst
weltliche Tunesier wandelte sich
zumregelmässigenMoscheegän-
ger,derbaldnurnochüberseinen

Glaubensprach. ImNamendesIs-
lamshetzte er seineBubengegen
dieSchweizerGrosselternaufund
stachelte sie dazu an, auf Schwei-
zerKreuzeundgegenKirchtürme
zu spucken. Alles Christliche war
auf einmal desTeufels.

Im März 2009 trennte sich
das Paar, die Mutter erhielt die
Obhut, der Vater ein Besuchs-
und Ferienrecht, aber mit Auf-
lagen. So wurden ihmMoschee-
besuchemit den Kindern verbo-
ten, Ferienreisen nach Tunesien
explizit untersagt. Das hinderte
den Vater nicht daran, die ange-
kündigte Entführung in die Tat
umzusetzen. «Ich hätte meine
Kindernur für einbegleitetesBe-
suchsrecht hergeben dürfen»,
sagte die Mutter später gegen-
überTeleZüri. Sie habeauchden
Behörden ihre Angst vor einer
Entführungmitgeteilt.Doch laut
der«Weltwoche»schenktendie-
se derMutter keinenGlauben.

DerVaterdesEntführers
sollRückkehrverhindern

In Tunesien angekommen, liess
sich der Vater durch einheimi-
sche Gerichte die Obhut für die
Kinder zusprechen. Er selber
kehrte indieSchweiz zurück –un-
freiwillig. ImOktober 2010wur-
deer inMarokkoverhaftetundan

die Schweiz ausgeliefert. Wegen
Entführung und anderer Delikte
im Zusammenhang mit seinen
Kindernverurteilte ihndasOber-
gericht des Kantons Zürich am
10.September 2012 zu sechs Jah-
ren Haft. Das Bezirksgericht
Dielsdorf verhängte im August
2015 weitere vier Jahre Haft we-
genEntführung,weil die Straftat
noch immer nicht beendet ist.

DasZürcherObergericht be-
stätigte das Verdikt im letzten
Dezember. Vor Gericht gab der
Tunesier zu Protokoll, er bereue
die Entführung. Es liege nicht in
seinerMacht, die Kinder wieder
in die Schweiz zurückzuholen.
SeinVater lassedasnunnicht zu.
Der Staatsanwalt taxierte diese
AussagendesEntführers aber als
reine Schutzbehauptung.

Der Tunesier stellte sich ger-
nealsOpferdar. SeineFrauhabe
ihm in Marokko eine Falle ge-
stellt, die Verhaftung sei völker-
rechtswidrig gewesen. Seinen
Schwiegereltern warf er Islam-
phobie vor. AuchdieEntführung
ist eigentlich nicht seine Schuld.
Schliesslich habe seine Frau die
Geburtsscheine der Kinder zu
wenig gut versteckt. Damit be-
sorgte er sich tunesische Pässe
für die Buben und entriss sie der
Mutter – vielleicht für immer.

Immermehr Fälle
Entführungen Unddannsinddie
Kinder entführt vomeigenenVa-
ter oder von der eigenen Mutter
inderenHeimatland: SolcheDra-
men spielen sich immer öfter ab.
Letztes Jahr stellten beim Bun-
desamt für Justiz (BJ)62alleinge-
lassene Elternteile einen Antrag
umdieRückführung ihrerKinder
in die Schweiz. Das sind 11mehr
als im Jahr 2015 und so viele wie
nie in den letzten zehn Jahren.

IneinemDrittel derFälle fan-
den die Eltern letztes Jahr eine
Einigung,diemeistens zurRück-
kehr der Kinder führte, wie BJ-
Sprecherin IngridRyser sagt. Sie-
benmal ordnete ein Gericht die
Rückkehr indieSchweiz an,drei-
mal scheiterteein solcherAntrag.
RunddieHälftederFälle ist noch
pendent. Die entführten Kinder
sind imDurchschnitt sieben Jah-
re alt,meistenswerden sie in ein
Nachbarland gebracht, in drei
Vierteln aller Fälle von denMüt-

tern. Die Zahlen des BJ bilden
nichtdie ganzeTragik ab. Sie be-
treffen nur Fälle, in denen ein
Kind in einen Staat verschleppt
wurde, der das Haager Kindes-
entführungsabkommen unter-
zeichnethat.Weltweit habendas
bis jetzt rund 100 Staaten getan,
vor allemwestliche.

Der internationale Sozial-
dienst (SSI) vermittelt laut SSI-
Mediator StephanAuerbach jähr-
lich in rund 30 Fällen, in denen
Kinder von der Schweiz aus ver-
schleppt werden in einen Staat,
der den Haager Vertrag nicht
unterschrieben hat. Das klassi-
scheSzenario:DieVäter, vorwie-
gend aus Nordafrika und dem
MittlerenOsten,fliegenmit ihren
Kindernangeblichnur ferienhal-
ber in ihreHeimat.Nacheinpaar
Tagen schreiben sie ihrenFrauen
per SMS,dieKinderwürdenblei-
ben,weil siedort besser aufgeho-
ben seien. (kä)

Und dann sind die Liebsten weg, in einem fernen Land: Die Zahl der Kindesentführungen steigt. Bild: Getty

ANZEIGE

Was bringt das
neue Energiegesetz?

Überparteiliches Komitee gegen das Energiegesetz, Postfach, 3001 Bern
Danke für Ihre Spende für dieses Inserat: PC 31-604614-3

www.energiegesetz-nein.chAbstimmung vom 21. Mai 2017

Energiegesetz

• Eine unsichere Schweiz
» Weil in sonnen- und windarmen Zeiten (insbesondere im Winter) zu wenig Strom zur Verfügung steht

• Verlust von Lebensqualität
» Bis ins Jahr 2035 soll unser gesamter Energieverbrauch (Strom, Benzin, Diesel, Heizöl, Gas, Holz) pro Person um

43 Prozent reduziert werden (Artikel 3 Absatz 1)

» Bis ins Jahr 2035 soll unser Stromverbrauch pro Person um 13 Prozent reduziert werden (Artikel 3 Absatz 2)

• Höhere Steuern und Abgaben
» Die neue Energiestrategie kostet 211 Mrd. Franken (Communiqué Bundesrat zur Energiestrategie vom 4.9.2013)

» Das sind CHF 3‘200.- pro vierköpfigen Haushalt und Jahr
» Der Bundesrat will folgende Finanzierung: (Botschaft Klima- und Energielenkungssystem KELS an das Parlament vom 28.10.2015):

• Heizöl +67 Rp. pro Liter
• Benzin +26 Rp. pro Liter

» Erhöhung der kostendeckenden Einspeisevergütung von aktuell 1,5 Rp./kWh auf 2,3 Rp./kWh (Artikel 37 Absatz 3);
später auf 4,5 Rp. (Botschaft KELS)

» Die Grossverbraucher werden entlastet – die einfachen Bürger und KMU bezahlen
(Artikel 39 Absatz 1)

• Verschandelung der Landschaft
» Windparks dürfen überall gebaut werden – auch in geschützten Gebieten (Artikel 12)

» Ordentliches Bewilligungsverfahren wird ausser Kraft gesetzt (Artikel 14)

• Überwachung durch den Staat
» Zwang zu behördlich installierten sogenannten Smart Meter, die unseren Energiekonsum kontrollieren, steuern

und lenken (Artikel 59)

• Mehr Bürokratie und Planwirtschaft
» Vorschriften bei Gebäuden für maximalen Anteil nicht erneuerbarer Energien für Heizung und Warmwasser

(Artikel 45)

» Neue staatliche Kontrollen, noch mehr Beamte, Vorschriften und Verbote (Artikel 44, 45 und weitere)

» Schaffung neuer staatlicher Beratungsorganisationen (Artikel 47 Absatz 2)

» Neue Vorschriften für den Verbrauch von CO2 bei Personenwagen (Artikel 10 CO2-Gesetz)

Ein unverantwortliches Experiment in Zeiten grösster weltwirtschaftlicher Unsicherheit!

Zentralschweiz am Sonntag




